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Termin: 
 
Sonntag, 17.05.2020 
  

 
Ausrichter/ 
Wettkampfstätte: 
 

 
TSV Berkheim 
Sporthalle Schillerschule, Schulstraße 56, 73734 Esslingen-Berkheim  

 
Wettkampfleitung: 
Kampfrichterleitung: 

 
Bettina Ländle STB, Steffanie Bratan BTB  
Linda Müller STB  
 

 
Meldung/Zeitplan: 

 
Meldenummer: TW-10-0100-0-0713/20 
Meldeschluss: 27.04.2020 
 
Nach dem Meldeschluss eingehende Meldungen können nicht mehr berücksichtigt 
werden. Vereinsmeldungen ohne gültige Kampfrichtermeldung sind unzulässig. Ein 
Start ist nicht möglich.  
 
Meldegebühr: 8,00 € pro Teilnehmerin 
 
Die Meldung erfolgt über das Meldetool GYMNET unter www.dtb-gymnet.de 
 
Die detaillierten Zeitpläne werden nach Eingang der Meldungen erstellt und auf der 
Homepage des Schwäbischen Turnerbundes eingestellt.  
 
Im Falle einer Abmeldung von Turnerinnen bitten wir um Nachricht an: 
 
bettina.laendle@silcher.com  
und  
katja.gassner@stb.de 
 

 
Wettkampfinhalte: 

 
Die Durchführung der Wettkämpfe erfolgt nach dem aktuellen DTB-Pflichtprogramm 
Gerätturnen weiblich AK 7 bis 11 leistungsorientiert einschließlich ergangener 
Klarstellungen (Fragen-Antworten-Katalog). 
 
Es erfolgt keine Einzelgeräteauswertung.  
 

 
Startrecht 
/Gesundheitszeugnis 

 
Ein Start ohne persönliche DTB- ID und die Startmarke Gerätturnen Einzel des DTB ist 
nicht möglich. Das gültige Startrecht kann unter www.turnportal.de beantragt werden. 
Das Starterecht muss bei Meldung der Turnerinnen bestehen.  
 
Weiter ist ein gültiges Gesundheitszeugnis (nicht älter als 6 Monate) vor Beginn der 
Erwärmung zur Kontrolle bei der Wettkampfleitung vorzulegen.  
Turnerinnen des STB-Kaders, die nach der zentralen sportmedizinischen 
Untersuchung eine schwere Verletzung mit längerem Trainingsausfall haben bzw. 
keine volle Sporttauglichkeit bescheinigt bekommen haben, müssen zum Start eine 
Bestätigung der Wettkampftauglichkeit durch den behandelnden Arzt vorlegen.  
Die volle Sporttauglichkeit ist auch für alle nicht STB-Kader-Athleten für einen Start 
verpflichtend. 
 

 
Kampfrichterregelung: 

 
Jeder Verband muss mind. 8 Kampfrichter mit mind. gültiger B-Lizenz melden.  
 
Alle Kampfrichter müssen über eine Fortbildung im leistungsorientierten 
Nachwuchsbereich (AK-Programm) verfügen.  
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STB: Jeder Verein muss mind. 1 Kampfrichter mit oben genannten Qualifikationen 
melden. 
Vereinsmeldungen ohne oder mit ungenügender Zahl von Kampfrichtermeldungen 
werden nicht angenommen.  
 
Bei Nichtwahrnehmung eines Vereins-/Krampfrichtereinsatzes wird ein Ordnungsgeld 
in Höhe von 100,00 € an die Veranstalter fällig. Die Strafgebühr wird den Vereinen von 
Seiten des Schwäbischen Turnerbundes in Rechnung gestellt.  
 
Der Kampfrichtereinsatz ist auch dann wahrzunehmen, wenn die Turnerinnen nicht 
oder in verringerter Anzahl teilnehmen. Erscheint der gemeldete Kampfrichter nicht, so 
ist eine Strafgebühr in Höhe von 100,00 € zu entrichten. Die Gebühr wird durch den 
Schwäbischen Turnerbund erhoben. 
 
Die Kampfrichter müssen über den gesamten Wettkampf zur Verfügung stehen.  
 
Sofern Ummeldungen von Kampfrichtern notwendig werden sollten bitten wir um 
Nachricht an: 
karifrauen@stb-geraetturnen.de 
 

 
Schiedsgericht: 

 
Wettkampfleiter 
Kampfrichterleiter 
Vereinsvertreter (wird vor Ort ausgelost) 
 

 
Geräte: 

 
Ausstattung der Firma Spieth oder gleichwertige FIG zertifizierte Geräte. 
Bodenfläche: Moskau 
 
Am Sprung, Stufenbarren und Balken sind Landematten verpflichtend zu legen. 
 
Barren: 
Die Barrenlandematte darf in die Holmengasse gelegt, während der Übung aber nicht 
bewegt werden.  
Eine Schiebematte ist am Barren in der AK 11 ohne Antrag zugelassen. Sie kann beim 
Konterflug vom uH zum oH Flieger (Bonuselement) zu Beginn liegen und kann liegen 
bleiben. 
Zusätzliche Schiebe- oder Landematten sind nicht gestattet, werden nur auf 
ausdrücklich begründeten Antrag an die WK-Leitung (vor Beginn der Erwärmung) unter 
Beachtung gesundheitlicher Beeinträchtigungen bewilligt.  
 
Boden: 
Das Legen einer Landematte ist nur bei Salti mit 2/1 BAD erlaubt. Die Matte hat vor 
Beginn der Übung zu liegen und darf danach vom Boden entfernt werden.  
 

 
Fotografenregelung: 
 

 
Fotografen sind nach einer Akkreditierung erlaubt.  
Es werden 10 Fotografen im Innenraum zugelassen. Die Akkreditierung erfolgt 
chronologisch. Hierbei wird jedoch nur eine Person pro Verein berücksichtigt  
 
Die Akkreditierung ist unter Angabe des Vor- und Zunamens und der 
Vereinszugehörigkeit bzw. des Auftraggebers bei der Geschäftsstelle des 
Schwäbischen Turnerbundes bis spätestens Mittwoch, 13.05.2020, 16:00 Uhr 
schriftlich zu beantragen. 
Personen der örtlichen Zeitungen sowie offizielle Fotografen des Schwäbischen oder 
Badischen Turnerbundes sind immer im Innenraum zuzulassen.  
Alle Fotografen müssen sich bei Eintreffen bei der Wettkampf- bzw. 
Kampfrichterleitung melden.  
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Sofern es die örtlichen Gegebenheiten notwendig machen, bleibt es der 
Wettkampfleitung und/oder Kampfrichterleitung vorbehalten, die Anzahl der Fotografen 
im Innenraum weiter zu reduzieren. 
 

 
Datenschutz 

Mit der Meldung zum Wettkampf (Meldung über Gymnet) erklärt sich die Teilnehmerin 
bzw. deren Erziehungsberechtigte/r zum Einen damit einverstanden, dass persönliche 
Daten (Name, Vorname, Jahrgang), und die Wettkampfergebnisse veröffentlicht 
werden dürfen, zum Anderen Fotos, Videos, Live-Übertragungen und 
Interviews/Tonaufzeichnungen während des Wettkampfes und der Siegerehrung 
gemacht werden dürfen und diese währenddessen bzw. im Anschluss zur Darstellung 
des Wettkampfes und der Sportart vom Verband genutzt und veröffentlicht werden 
dürfen.  
 
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten von Teilnehmerinnen von 
Wettkämpfen (Wettkampfergebnisse – Name, Jahrgang, Verein, Ergebnis) im Internet 
oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Print- und Online-Medien erfolgt zur 
Wahrung berechtigter Interessen des Verbandes (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). 
Das berechtigte Interesse des Verbandes besteht in der Information der Öffentlichkeit 
durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Verbandes. In diesem Rahmen 
werden personenbezogene Daten einschließlich Bildern der Teilnehmer zum Beispiel 
im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des Verbandes 
veröffentlicht. Weitere Hinweise finden Sie in unseren allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und Datenschutz-Hinweisen – siehe STB-Jahresprogramm 
2020 und https://www.stb.de/aus-und-fortbildungen/stb-jahresprogramm/  

 
 
Wettkampfangebot  
 

WK.-Nr. Altersklasse Jahrgang Wettkampfinhalte 

21207 AK 7 2013  

Pflicht Vierkampf nach dem gültigen Pflichtprogramm des DTB 

Gerätturnen weiblich AK 7 bis 11 leistungsorientiert, Version 3/3 vom 

01.05.2018 zzgl. Fragen und Antworten. 

 

Abweichend hiervon wird in der AK 7 am Sprung ein 

Handstützsprungüberschlag mit Abdruck und Landung in 

Rückenlage auf Mattenblock 60 cm gefordert.   

21208 AK 8 2012 

21209 AK 9 2011 

21210 AK 10 2010 

21211 AK 11 2009 

 
 

Gez.  

Bettina Ländle      Pia Pohl 

Fachgebiet Gerätturnen STB    Nachwuchsbeauftragte weibl. STB 
 
 
Nicole Kopf      Anna-Lena Pfund 
Wettkampfbeauftragte BTB    Nachwuchsbeauftragte weibl. BTB 
 
 
 
 
Ansprechpartnerin Geschäftsstelle:  
Geschäftsbereich Sportarten Katja Gassner Tel:0711-28077209; gassner@stb.de 


